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ErrichtungeineszentralenGemeindevermittlungsamtesinWien.
Ausbaudes zivilrechtlichen Güteverfahrens .

DieRechtshilfestelle der GemeindeWienfür Bedürftigehat
angeregt ,in Wien ein zentrales Gemeindevermittlungsamt zu errichten ,dasals
alleinige zivilrechtliche Gütestelle für das ganzeWienerGemeindegebietzu¬
ständigseinsoll .DieAufgabesolcherzivilrechtlicherGütestellenistes ,
den Rechtsfrieden in der Bevölkerung herzustellen und zu sichern undZivil - ¬
prozesse ,die ja immermit grossemZeitverlust undmit Aufregungenfürdie
Prozessparteien verbunden sind,möglichst zu verhindern .Dieses Güteverfahren

ist somit ein Teil der Fürsorge für die Bedürftigen .
Schon das Reichsgemeindegesetz vomJahre 1862 hat darumden

VergleichsversuchzwischenstreitendenParteiendurchVertrauensmännerdem
selbstständigen Wirkungsbereich der Gemeinden zugewiesen .Später ist auf die - ¬

ser Grundlagedie Einrichtung der Gemeindevermittlungsämtergeschaffenwor¬
den .Die Zuständigkeit dieser Aemterwar jedoch sehr gering ,weil nurStreitig -¬
keiten über Geldforderungenund bewegliche Sachen im Werte vonhöchstens
300Guldenvor die Vermittlungsämterkamen .ImJahre 1907ist danndiezivil -¬
rechtliche Zuständigkeit der Gemeindevermittlungsämter wesentlich erweitert
worden .Nunmehrkonntenvor diesenVermittlungsämternwirksameVergleicheüber
Geldforderungen und Ansprüche auf bewegliche Sachen ohne jede ziffermässige
Wertbegrenzung ,weiters in Streitigkeiten über die Bestimmung oder Berichti¬
gung von Grenzen unbeweglicher Güter oder über Grunddienstbarkeiten ,dann in

Streitigkeiten über die Dienstbarkeitder Wohnungundschliesslich inBesitz-¬
streitigkeiten abgeschlossen werden .Ueberdies sind damals die Gemeindever¬

mittlungsämterauchzur VornahmevonSühncwrsucheninEhrenbeleidigungssachen
für zuständig erklärt worden .

In Wiensind in denJahren1904bis 1907in allenBezirken
Gemeindevermittlungsämter eingerichtet worden ,deren Wirksamkeit allerdings

bisher nur bescheiden war .ZumTeil hat diese geringe WirksamkeitihrenGrund
darin ,dass die Gemeindevermittlungsämternur recht unzulänglicheäusserliche
Machtmittelhaben,weildie Farteien einer Ladunggar nicht Folge leisten müs- ¬
sen,soferne sie anzeigen ,dass sie nicht erscheinen wollen oder nichterschei¬
nenkönnen .Ueberdiesist die AbnahmeeinesEidesnicht gestattot,esdürfen
keine Zeugen und Sachverständigen vorgeladen werden und dergleichen .Dazu
kemmtnoch ,dass die Gemeindevermittlungsämterbisher örtlich nur füreinen
Bezirk zuständig waren und dass in den Vermittlungsämtern keineFachjuristen
tätig waren. Esmagnämldchsein ,dassmancheParteien ,diedurchausdenWunsch
hatten ,ihre Streitsachegütlich auszutragen ,undselbstverständlichnichtan
demehrlichen ,gutenWillenderVertrauensmännerin denGemeindevermittlungs -¬
ämternzweifelten ,Sorgehatten,sie könntenbei einemvordemGemeindever-¬
mittlungsamtohnerechtskundigenBeistandabgeschlossenenVergleichirgend¬
wie beeinträchtigtwerden.

DerVorschlagderRechtshilfestellederGemeindeWienfür
Bedürftigewilldarum,dasseinzentralesGomeindevermittlungsamtfürdas
ganzeWienerGemeindegebieterrichtet werde ,dessenVertrauensmännerhaupt-¬
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sächlich berufstätige Juristen sein sollen .Dieses neue zentralo Vermittlungs - ¬
amtsoll für alle StreitigkeitenmitAusnahmevonEhrenbeleidigungssachen
zuständigsein,abernurdann ,wenneiner der Streittoilo bedürftigist und
diese Bedürftigkeit durch Vorlage eines Armenrochtszeugnisses nachweist .

Der WienerMagistrat hat den Vorschlag derRechtshilfestelle
derGemeindeWienfür Pedürftigeüberprüftundsichihmangeschlossen.Der
Gomeinderatsausschussfür allgemeineVerwaltungsangelegenheitenundderWie- ¬
ner Stadtsonathabendaraufhinbeschlossen,einsolchesVermittlungsamtzum
Vergleichsversuch zwischen streitenden Parteien ,dessen Sprengel sich auf das

ganze Gemeindegebiet erstreckt,also ein Zentralvermittlungsamt ,in Wienzu
errichten .DieZuständigkeitsoll nachdemVorschlagederRechtshilfestello
der GemeindeWienfür Bedürftige geregelt werden .In demVermittlungsamtsol - ¬
len 18 Vertrauensmännertätig sein,von denenmindestens12 berufstätigeJu- ¬
risten sein sollen .DasVermittlungsamtwird seine Tätigkeit in Sonatenzu
drei Mitgliedernausüben,vondenenzwei Juristen seinmüssen.

Die Gemeindevermittlungsämterin den einzelnen Bezirkenblei
ben neben demzentralen Vermittlungsamtbestchen und werdenihre Tätigkeit
wiebisherweiterausüben.

In seiner gestrigen Sitzung hat nun der Gemeinderat derStadt

WiondenAntragüberdieSchaffungeineszontralenGemeindevermittlungsamtes,
wieihn der Stadtsenatvorgelegthatte,beschlossen.

StädtischeEhrengabenfürHebammen.
DerGemeinderatderStadtWienhat in seinerSitzungamFrei¬

tag beschlossen,achtHebammenanlässlichihrer mindestonsviezigjährigenBe-¬
rufstätigkeitEhrengabenvonjo einhundertSchillingzubewilligen . Essind
dies die FrauenKatharinaChwatal ,MarieSommerauer,EleonoreLibal ,Karoline
Ragas,RosalieGaupmann,FranziskaBaburek,BerthaMunkundTheresiaPils .

Ausgestaltungder elektrischenStrassen-¬
beleuchtung .

In der nächstenZeit wirddie GottfriedKollergasseaufder
LandstrassemitolektrischerBeleuchtungeingerichtet .DerMagistrathatdie
AufträgezurDurchführungdernotwendigenInstallationsarbeitenbereitsvor-¬gebon .

— — —
BezirksvertretungFünfhaus.

DieBezirksvertretungFünfhaustritt amDonnerstag,den7 .
Drzember,um18Uhrzu einer Plenarsitzungzusammen.
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